Warum gibt es eine Honorarordnung für Ingenieure?

Die Honorarordnung für Ingenieure und Architekten regelt per Gesetz die Vergütung von Architekten- und Ingenieurdienstleistungen. Die Honorare werden nicht frei ausgehandelt, sondern sind gesetzlich geregelt. Wie bei anderen Freien Berufen gilt deshalb stets die Honorarordnung als Grundlage zu ihrer Bemessung. Die HOAI ist geltendes Recht und Verstöße werden als Gesetzesbruch geahndet. 

Die Bundesregierung wurde nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen vom 4. November 1971 ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Honorarordnungen für Leistungen der Architekten und Ingenieure zu erlassen. Aufgrund dieser Ermächtigung erging die Honorarordnung vom 17. September 1976. 

Kritiker der HOAI äußern stets den Vorwurf, dass die Honorarordnung dem kostengünstigen öffentlichen und privatem Bauen abträglich sei. Ein Blick über die deutschen Grenzen beweist aber, dass eine rein preisorientierte Vergabepraxis erhebliche Defizite in sich birgt. Gerade die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass ein Festhalten an der bewährten HOAI für alle Seiten vorteilhaft ist. Seit die Honorarordnungen in Österreich und Großbritannien gerichtlich für unverbindlich erklärt wurden, grassiert auf diesen Märkten das Preisdumping.  Eine so verstandene "Honorarunordnung" kann deshalb nicht der Weisheit letzter Schluss sein: Sie ist im Grundsatz "massenorientiert": Verrechnet wird ein Prozentsatz von den Baukosten. Kein Ingenieur und kein Architekt wird davor geschützt, seine Leistungen zu Schleuderpreisen anbieten zu müssen.

Jeder nüchtern denkende Bauherr, wird einem Ingenieur oder Architekten, der durch intelligente Planungsleistungen die Bau- und Betriebskosten (z.B. Energiekosten) senkt, nicht weniger, sondern mehr zahlen wollen. Eine derartige "Leistungsorientierung" und ein solcher Wettbewerb wird von uns durchaus begrüßt und unterstützt. Die baumassenorientierte Honorarordnung mit maximalem Abschlag als Vergabegrundsatz bereitet aber der öffentlichen Baukultur ein rasches Ende.

Auch die streng auf Wettbewerb und Billigstbieter fixierten EU-Richtlinien (Dienstleistungsrichtlinie 92/50 EWG) nehmen "geistig-schöpferische" Dienstleistungen (Art 11 Z 2 lit c) aus dem Preiswettbewerb aus und favorisieren die Vergabe solcher kreativer Dienstleistungen durch entsprechende Qualitätswettbewerbe (Art 13, Art 11 Abs 3 lit c).

Tiefstpreise dürfen deshalb nicht zum alleinigen Vergabekriterium avancieren. Deshalb fordert die Bundesingenieurkammer vermehrt baukulturelle und städtebauliche Wettbewerbe: In einem solchen Wettbewerb kann und muss Sparsamkeit natürlich (z.B. bei den Betriebkosten) ein wichtiges Kriterium darstellen.

Die Bundesingenieurkammer setzt sich für eine Novellierung der HOAI ein, die den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen.
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